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1.  Mi t te i lungen

1 .1  Gra tu la t i on

Zur Geburt von Manuela Ursula Fuchs am 16. i" lai L975
gratu l ier t  der  Rat  recht  herz l ich.

I . 2  K le i ne  e-hernng

Am 6.  Mai  1975
Anfrage e in:

reichte Peter Reinhard folqende Kleine

" In le tz ter  Zei t  wi rd v ie les t iber  d ie  Rezession unserer
lv' ir tschaft, über die Arbeitsplatzsicherung und die damit
zusafltmenhängenden Probleme geschrieben" Diese sind auch
auf kommunaler Ebene von grosser Bedeutung. So ist bei
al l fäI l igen Entlassungen und der möglichen Einführung von
Kurzarbeit mit menschlichen Problemen zu rechnen, die
auch unsere Stadt in mannigfacher Weise beschäft igen
dürften. Steuerrückgänge in unmittelbarer Zukunft würden
eine wei tere Folge se in.

Ich bitte daher den Stadtrat um die Beantwortung fol-
gender  Fragen:

1. Ist er der Auffassung, d.ass in Opfikon - Glattbrugg
mit Entlassungen in Gross- und Mittelbetrieben zu
rechnen ist?

2. Erwartet er in solchen Betrieben die Einführung von
Kurzarbeit?

3. Kennt der Stadtrat die ZahL der Jugendlichen, die
nach der Schulentlassung weder eine Lehrstel le noch
eine Anstel lung gefunden haben?

4.  Tei l t  er  d ie  Ansicht ,  dass es auch Aufgabe der
städt ischen Behörden is t ,  d ie  wj - r tschaf t l iche
Entwicklung in Opfikon - Glattbrugg mit den ihnen
zur Verfügung stehenden Mitteln zu beeinflussen?"
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1.3 Kleine Anfrage l i terner Surber betreffend Jungbürgerfeiern

Mit Datum vom 16. Mai L975 hat Werner Surber nachstehende
Kle ine Anfrage e ingere icht :

"Rahmen und Gestaltung heutiger Jungbürgerfeiern sind
seit einigen Jahren umstri t ten. Die einladenden Behörden
geben sich wohl al le Mühe, eine attraktivere Form zu
find.en, doch scheitern diese Bemühungen häufig an einer
gewissen Ueberheblichkeit der Jugend gegenüber. Eine
krit ische Auseinandersetzung kommt nicht zustande.

VrIo l iegen die Gründe für diese unbefriedigende Situa-
t ion? Sind sie etwa zu suchen in

- Themen, die den fnLeressen der Jugendlichen nicht
entsprechen?

einer Planung und Durchführung ohne Mitwirkung der
Betroffenen?

einer Gestaltung ohne Betei- l igung von Fachleuten
der Jugendarbeit?

- der mangelnden Beachtung der Erfahrung anderer
Gemeinden?

- der fehlenden Begeisterung, mit der die Exekutive
an solche Feiern herangeht und die Beschäft igung mit
den Jungbürgern als reine Ffl ichtübung auffasst?

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezei-gt, dass
auch die Stadt Opfikon auf die angedeuteten Ueberle-
gungen noch keine befriedigende Antwort gefunden hat.
Daher  f rage ich den Stadtrat  an:

1. lVorin sieht er Sinn, Inhalt und Ziel der Jungbürger-
fe ie r?

2.  fs t  er  gewi l l t ,  d ie  obigen Gedanken bei  der  Orga-
nisation zukünft iger Jungbürgerfeiern zu berück-
s icht igen?
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3.  Mi t  welchen zusätz l ichen,  konkreten Massnahmen
gedenkt der Stadtrat, dem staatspoli t ischen
Desinteresse der  Jugend zu begegnen?"

2.  Genehmigung des Protokol ls  der  Si tzung vom 5.  Mai  1975

Das Protokol l  der  le tz ten Si tzung vom 5.  Mai  L975 wi rd
genehmigt .

3. Motion werner surber und lvt i tunterzeichner betref f  end
Unterhaltsbeiträge - gegründung der Motion

Werner Surber und sechs Mitunterzeichner haben am
10.  März 7975 nachstehende Mot j -on e ingere icht :

"Der Stadtrat wird beauftragt, dem Grossen Gemeinderat
Bericht und Antrag zur schaffung einer verordnung für die
Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen an anspruchsbe-
rechtigte Einwohner unserer Stadt vorzulegen.

In dj-e Vorlage sollen insbesondere einbezogen werden

- Unterhaltsbeiträge an Kinder nicht verheirateter
Mütter und an Kinder von geschiedenen oder gericht-
l ich getrennten Ehegatten,

Unterhaltsbeiträge an den anspruchsberechtigten
Tej-1 geschiedener oder gerichtl ich getrennter
Ehen,

Gewährleistung der regelmässigen Auszahlung der
geri-chtl ich zugesprochenen Unterhaltsbeiträge,

- das Regressrecht der auszahlenden Behörde gegenüber
den zu Unterhal tsbei t rägen Verpf l i -chteten. ' ,
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Der Motionär begründet die Motion eingehend:

"I 'ern- und Nahziele

In den meisten FäIlen stel len die Alimente für Mutter
und Kj-nd ein Grundej-nkommen dar, das f ür den Unter-
halt solch unvollständj-ger Fami-l ien bei weitem nicht
ausreicht, ja selbst das Existenzminimum nicht an-
nähern erreicht.

Das Fernz ieL muss es se in,  d ie  wi r tschaf t l iche Exis tenz
der unverheirateten, getrennt lebenden und geschiedenen
Frauen auf  e ine s ichere Basis  zu s teI len,  dami t  s j -e  d ie
Freiheit der Entscheidung haben, je nach Alter der
Kinder vol l ,  in Teilzeit oder überhaupt nicht berufs-
tä t ig  zu se in.

Zu d j -esem Fernz ie l  h in  so l l  d iese Mot ion e in ers ter ,
bescheidener Schrit t  seinT ufl t  Frauen und Müttern we-
nigstens die ihnen gerichtl ich zugesprochenen Alimente
auch wirkl ich zu garantieren.

Recht und Wirkl ichkeit

Die Eintreibung von Alimente bei einem zahlungsun-
wil l igen Mann ist völt ig unbefriedigend geregelt,  da
in e inenm grossen Tei l  der  Fäl le  nur  gez ie l te  Mass-
nahmen betreibungsrechtl icher Art einen Effolg ver-
sprechen.

Viele Frauen sind aber gar nicht in der Lage, diese
l4assnahmen zu ergreifen, weil  ihnen entweder die
Rechtskenntnisse oder die persönlichen und psycho-
logischen Voraussetzungen für ein hartes Durchgreifen
fehlen.

Auch ist es vom menschlichen Standpunkt aus uner-
trgälich, dass alte Wunden durch Alimentestreit ig-
keiten in schmerzl icher und demütigender Weise immer
wieder aufgeri-ssen werden müssen.
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Kostenlos kann die Mutter ej-ne Vermitt lung der Ali-
mente wohl durch eine private Inkassostel le auf ge-
meinnütziger Basis erreichen, aber auch dann hat sie
nie die Sicherheit,  die ihr zustehenden Alimente
auch wirkl ich vol l  und pünktl ich zu erhalten.

Durch diese Stel len wird ihr nur der optimal über-
haupt erhält l iche Teil  vermittelt ,  doch wenn der Vater
Erotz Einsetzung al ler im Gesetz vorgesehenen Rechts-
m i t t e l  n i ch t  bezah l t ,  se i  €s r  dass  e r  i nha f t i e r t  i s t ,
sich ins Ausland abgesetzt oder \^regen Krankheit,
Armut oder neuer Famil ienlasten zahlungsunfähig ist,
so bleibt der Frau, die über kej-ne eigenen Mittel
oder ein ausreichendes Einkommen verfügt, nichts anderes
übrig, als der Gang zum Fürsorgeamt.

Dj-esen entwürdigenden und unsozialen Zuständen ein
Ende zu setzen,  d ient  d ie  vor l iegende Mot ion.  S ie hat
zum Ziel, Frauen und Müttern bei der Eintreibung der
gerichtl ich zustehenden Unterhaltsbeiträge zu helfen
durch die Schaffung einer amtl j-chen fnkassostel le,
welche d ie Befugni -s  hat ,  A l imente zu bevorschussen.

Vom Staat  so l l  a ls  Sozia l le is tung d ie Garant ie  über-
nommen werden, dass im Zeitpunkt der Fäll i-gkeit d.es
z iv i l recht l iche geschuldeten Unterhal ts  d ieser  für
Frau, Mutter und Kind auch wirkl ich zur Verfügung
s teh t .

Die Schaf fung d ieser  amt l ichen Al imente- fnkassoste l le
und die Uebernahme der f inanziel len Garantj-e gegen-
über der Berechtigten kann zumindest drei Unge-
recht igkei ten aus der  WeI t  schaf fen:

1,  dass der  Frau unverschuldete Nachte i le  er -
wachsen, wenn ihr geschiedener oder getrennt
lebender Mann zahlungsunfähig oder zahlungs-
unwi l l ig  is t ,

2 .  dass s ie  der  s tändigen Ungewisshei t  enthoben j -s t ,
ob die Alimente ganz, tei lweise oder überhaupt
nicht überwiesen werden,
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3. dass sie sich zu entwürdigenden Aljmente-
streit igkeiten hergeben oder sei es beim
Vater oder einer Fürsorgestel le - in de-
mütigender Art um die Unterhaltsbeiträge
bet te ln  muss.

Kosten für d.ie stadt opfikon

Ich hoffe annehmen zu dürfen, dass die Mehrheit der
Mitgl ieder dieses Rates mit mj-r und den Mitunter-
zeichnern der Meinung ist, dass in unserem Staat
gegen solche Ungerechtigkeiten angekämpft werden muss
und dass eben d ieser  Staat  a l le in  d ie  f inanzie l le
Garantie dafür übernehmen kann. Da aber weder auf eid-
genössischer noch auf kantonaler Ebene in absehbarer
Zeit entsprechende Massnahmen er\irartet werden können'
drängt sich die Schaffung dieser Hil fsmöglichkeit auf
Gemeindeebene auf, so zum Beispiel hier und heute in
Opf ikon.

Die Ermj-tt lung des in Frage kommenden Personenkreises
in unserer Stadt und die Schätzung der daraus für
Opfikon erwachsenden Kosten ist Sache des Stadtrates.
Dennoch gestatte ich mir, Ihnen an Hans von Unter-
suchungen in  der  Stadt  Zür ich zu ze igen,  dass d ie
finanziel len Aufwendungen im Vergleich zu anderen'
künft igen Vorhaben in unserer Gemeinde minim sind.

Gemäss einer Untersuchung in der Stadt Zürich im Jahre
L97I erstatteten Väter unehelicher Kinder zv 50 ? und
geschiedene oder getrennt lebende Ehemänner zv 75 ? die
vollen Alimente für Frau und Kinder. Die nicht bezahlten
Al imente bel ie fen s ich jähr l ich auf  ca.  6  Mi l l ionen
Franken. Auf Opfikon umgerechnet entspräche dies ej-nem
jäh r l i chen  Be t rag  von  ca .  200 '000 . - -  F ranken .  E in  Be t rag
in der  ungefähren Grössenordnung von 200'000.- -  Franken
müsste also jährl ich für Frauen und Mütter bevorschusst
werden, d.eren Alimente nicht zum vorherein vol l  und
pünkt l ich auf  d ie  Inkassoste l le  e inbezahl t  werden.  Nur
d ieser  Betrag wäre der  'R j -s ikofaktor '  unserer  Stadt .
Aber auch dieser Betrag müsste nicht ä fonds perdu be-
vorschusst werden, da er sich zum grössten Tei- l  wieder
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eintreiben lässt. Al lein die Ankündigung einer Bevor-
schussung durch die Stadt Opfikon mit Regressrecht
gegenüber dem Alimentepfl ichtigen dürfte nicht wenige
Zahlungsunwil l ige veranlassen, die geschuldeten Alimente
sofor t  zu bezahlen.  A l lerd ings wi rd es s icher  auch
Schuldner geben, die hoffen, sich von der Alimente-
zahlung drücken zu können in der irr igen lvleinung, der
Staat werde den Ausfal l  je ohnehin decken. Hier wird es
Aufgabe der zuständigen Behörde sein, die Oeffentl ich-
keit unmissverständlich zv informieren' dass die Ali-
mente-Inkassostel le ausstehende Unterhaltsbeiträge bei
zahlungsfähigen Schuldnern mit al len zur Verfügung
stehenden Rechtsmitteln eintreibt.

Regelmässige Aufwendungen der Stadt ä fonds perdu würden
sich nur in den Fällen ergebenr \do der Schuldner aus
diesem oder jenem Grund zahlungsunfähig ist, denn auf ein
Regressrecht gegen unterstützungspfl ichtige Verwandte
des Alimenteschuldners sol l te unbedingt verzichtet werd.en.

Zusammenfassung

Lassen s ie  uns etwas Sozia les und Beisp ie lgebendes tun!
Die Bevorschussung von gerichtl ich zugesprochener Ali-
mente wird für diese Frauen und Ivlütter schon deshalb
eine grosse Erleichterung ihres sicher nicht einfachen
Lebens bedeuten, weil  sie dann auf ihr Grundeinkommen,
auch wenn es noch so bescheiden und ungenügend ist,
wenigstens sicher rechnen können. Dieser erste Schrit t
wi-rd sich leicht verwirkl ichen lassen

1. weil  er einleuchtend und überfäIl ig ist und

2. weil  er kein ins Gewicht fal lendes Opfer vom
Steuerzahler  ver langt .

Eine Stadt, die sich oft j-hrer sozialen Gesinnung rühmt'
in nobler Art und lr leise Bergdörfer unterstüEzt, sol l te
auch an die sozial Schwachen innerhalb ihrer eigenen
Mauern denken.  Zu den soz ia l  am schlechtesten Geste l l ten
gehören aber ganz besti:nmt die ledigen, getrennt lebenden
und geschiedenen Frauen und Mütter."
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Stad. t ra t  Georges Gross,  Ste l lver t re ter  des Fürsorge-
vorsLandeff iens des stadtrates, dass er be-
re i t  se i ,  d ie  Mot ion entgegenzunehmen.

Theodor  U1r ich is t  der  Auf fassung,  dass d ieses Problem
kantonal geregelt werden soll te. Er beantragt Abweisung
der  Mot ion.

Peter  Hassl inger ,  Urs von Tobel  und Peter  Zol l ikofer
unterstützen die Motion und voti-eren
an den Stadtrat .

für Ueberweisung

Jürg Lanz is t  der  Ansicht ,  dass der  Stadtrat  e inen Be-
r icht  und Antrag ausarbei ten so l l .  Es in teress ier t  ihn,
ob a l lenfa l ls  andernor ts  schon etwas Aehnl iches ex is t iere.

Fridol in Barrz,
_-ueDerwer_sung.

Werner Kobel und Helen Kunz_ plädieren für

Werner Surber weiss,
E$ffiEt. Diese ist

dass im Kantonsrat eine Motion
le i -der  schubladis ier t .

4 .

Robert. Schindler ist der Ansicht, dass dj-e Motion j-n ein
Postulat umgewandelt werden soll te.

lr lerner Surber hält an der Motion fest und wil l  sie a1s
bindenden Auftrag dem Stadtrat überweisen.

Für Ablehnung stimmen 7 t ' [ i tgl ieder. Die Ueberweisung
wird mit 24 Stimmen beff issen.

Datenverarbeitung - V'trahl einer Kommission

Stadtpräsident Bruno Begni erläutert eingehend den
Stanilpunkt des Stadtrates.

Das Büro ändert seinen Antrag dahingehend ab, dass die
cescff isprüfungskommission gesamthaf t abgeordnet werde
anstat t  e iner  Dre ierkommiss ion.



5 .

PROTOKOLL
DES GROSSEN
GEMEINDERATES
OPFIKON
slrzuNc voM 2 . Juni r.97 5

229

In der Abstimmung ergibt sich Einstimmigkeit für den
Einsatz e iner  Kommiss ion.

Einst j -mmig wi rd beschlossen,  dafür  d ie  Geschäf tsprüfungs-
kommission zu bestimmen.

Genehmigunq der Submissionsverordnung

Mi- t  Beschluss Nr .  28 vom 2I .  Januar  l -975 unterbre i te t
der Stadtrat folgende Submissionsverordnung zur Ge-
nehmigung:

" I .  A l lgemeines

Ar t .  1
Gel tungsbere ich

Diese Verordnung gi l t  für die Ausschreibung und Ver-
gebung von Arbeiten und Lieferungen der Stadtverwaltung
und ihrer Regiebetr j_ebe.

A r t .  2
V'Tettbewerb und Direktauf trag

Arbeiten und Lieferungen werden in der Regel vergeben
aufgrund

1.  e ines durch öf fent l iche Ausschre ibung veranlassten
allgemeinen l{ettbewerbes, wenn der voraussichtl iche
Wer t  von  T ie fbauarbe i ten  F r .  300 '000 . - - ,  von  anderen
Fr.  50r  000.- -  und von a l1en übr igen Arbei - ten oder
L ie fe rungen  F r .  20 '  000 . - -  übe rs te ig t ;

2. ei-nes beschränkten Wettbewerbes, wenn der Vtert der
Arbeiten oder Lieferungen auf nj-cht mehr als
F r .  300 r000 . - -  f ü r  T i e fbaua rbe i t en ,  F r .  50 r000 . - -
f ü r  andere  Baume is te ra rbe i ten  und  F r .  20 '000 . - -  be i
al len übrigen Arbeiten oder Lieferungen veranschlagt
i s t ;
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3. von freihändig eingeholten Angeboten, wenn der
Wer t  f ü r  Bauarbe i ten  n i ch t  mehr  a l s  F r .  20 '000 . - - ,
für andere Arbeiten oder Lieferungen nicht mehr
a l s  F r .  10 r000 . - -  be t räg t .

A r t .  3
Verzicht auf Wettbewerb

Auf die Durchführung eines al lgemeinen oder beschränkten
Vtettbewerbs kann verzichtet werden,

1. \denn aus rechtl ichen Gründen (wie Pacht- oder Ur-
heberrechte) nur einzelne Bewerber die Arbeiten oder
Lieferungen ausführen können,

2. wenn sich die auszuführenden Arbeiten oder Lieferungen
ihrer besonderen Art \^regen nicht zur Ausschreibung
eines hlettbewerbs ei-gnen,

3.  wenn bei  Ergänzungsarbei ten zu bere i ts  er te i l ten
Aufträgen eindeutige Rationalisierungsgründe für die
dj-rekte Vergebung sprechen und keine höheren Ein-
hei tspre ise vere inbar t  werden,

4. wenn es sich nachweisbar um besonders dringl iche
Arbeiten oder Lieferungen handelt,

5. hrenn ein Vrlettbewerb zu keinem annehmbaren Ergebnis
geführ t  hat .

A r t . 4
Pauschal- und Globalvergebung

Sofern sich gegenüber der detai l l ierten Berechnung
finanzj-el le oder andere Vortei le ergeben, kann die
Ausführung von Bauten unter Berücksichtigung von Art. 2
und 3 einern Unternehmer oder einer Unternehmergruppe
gegen Entrichtung einer Pauschal oder Globalsumme
oder nach Ej-nheitspreisen übertragen werden. Solche
Vergebungen sind jedoch nur zulässig, sofern

1.  d ie  Er füI lung der  ver t rag l ichen Verpf l ichtungen
des Unternehmers gesicher t  is t ,
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sich der Unternehmer für sich und die von ihm
Beauftragten verpfl ichtet, die im Abschnitt V
enthaltenen Bestimmungen zum Schutze der Arbeit-
nehmer einzuhalten,

vom Unternehmer die im Baugewerbe üblichen Regeln
über  d ie  Ausschre ibung,  d ie  Qua1i tä t ,  das Ausmessen
und die Zahlungsbedingungen eingehalten werden. Als
i. ibl ich gelten dabei grundsätzl ich die besonderen
Bedingungen der Stadt Opfikon und die entsprechenden
Normen der SfA.

Bei  Pauschalangeboten s ind Pre ise,  Qual i tä ten,  B€-
dingungen und. Termine unveränderl ich. Bei Globa1-
positJ-onen und -angeboten ist deutl ich zu vermerken,
in welcher $leise das Angebot durch Aenderungen in
seinen Kostenelementen beeinflusst wird.

I I .  Ausschre ibung

Ar t .  5
Grundlage

Als Submiss ionsgrundlagen gel ten:

1. die Submissionsverordnung der Stadt Opfikon,

2. die Vorbemerkungen der Behörde oder Dienststel le
zum Angebot bzw. die besonderen Submissionsbe-
d ingungen der  ausschre ibenden Ste l le ,

3.  d ie  e inschlägigen städt j -schen,  kantonalen und
eidgenössischen Gesetze und Vorschr i f ten,

4.  sowej- t  durch Z i f fern I  -  3  n icht  festgelegt ,  d ie
Norm 118 SIA, Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten,
die Normen für die Ausführung von Bauarbeiten, Norm
LI7 SIA,  Le i tsätze betref fend das Submj-ss ionsver-
fahren bei Hoch- und Tiefbauten, die Bedingungen und
Messvorschrif ten des SIA der entsprechenden Berufs-
a r ten .

4 .
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Ar t .  6
Ausschreibung

1.  Die öf fent l iche Ausschre ibung er fo lg t  durch den
Stadt-AnzeLger und den Zürichbieter, erforderl ichen-
falIs durch das Kantonale Amtsblatt und die Fach-
p resse .

2. Beim beschränkten Vtettbewerb werden die Bewerber
d.urch d i rekte schr i f t l iche Mi t te i lung e ingeladen.

3 .  D ie  E ingabe f r i s t  i s t  e inhe i t l i ch  und  so  fes tzuse tzen ,
dass den Bewerbern genügend ZeiE zur gründlichen
Prüfung der Unterlagen sowie zum Studium und zur
Ausarbeitung ihrer Angebote bleibt. l f i rd die Eingabe-
f r j -s t  ver länger t ,  so is t  d ies a l len Bewerbern recht-
ze i t ig  mj- tzute i len.

4. Für die Ausarbeitung des Angebotes übergibt der
Bauherr dem Bewerber diejenigen Pläne und sonstigen
Unterlagen, welche erforderl ich sind; l l f l I  sich über
die Art, den Umfang und die Besonderheiten des Vterkes
Klarhei t  zu verschaf fen.  P läne und Unter lagen werden
entweder zu Selbstkosten oder gegen ein Depot abge-
geben.  Das Depot  is t  be i  E inre ichung e ines vo l l -
ständigen Angebotes zurückzugeben.

I I I .  Angebote

Ar t .  7
Verpfl ichtungen des Bewerbers

1. Mj-t der Einreichung eines Angebotes erklärt sich der
Bewerber mit al len Bedingungen der Ausschrej-bung ein-
verstanden.

2.  Die Leis tungsverzeichnisse s ind unveränder t  auszu-
fü l len.  A l l fä I l ige Bemerkung€rr r  Vorbehal te ,  kon-
struktive Aenderungen, Ergänzungen sind vom Bewerber
in  besonderer  Bei lage g le ichzei t ig  anzubr ingen.
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3. Ein Angebot kann nur während der Ej-ngabefrist durch
schrif t l iche Anzeige abgeändert oder zurückgezogen
werden.

4. Die Bewerber bleiben vom Eingabetermin an für die
Dauer eines Monats, bei Hoch- und Tiefbauarbeiten
für die Dauer von drei Monaten an ihr Angebot ge-
bunden, soweit in der Ausschreibung keine andere
Fr j - s t  gese tz t  i s t .

5. Das Angebot muss bis zu dem in der Ausschreibung
festgelegten Zei tpunkt  verschlossen bei  der  vor-
geschr iebenen Ste l le  e ingere icht  se in.  Es is t  zu
dat ieren und.zu unterze ichnen.  Der  Gegenstand des
Wettbewerbes ist auf dem Umschlag zu vermerken-

6. Kollektivangebote sind. unter Vorbehalt von Art- I
ZL f f .  3  n i ch t  zu läss ig .

7. Der Bewerber darf nur in Ausnahmefällen und mit
schrif t l icher Bewil l igung der vergebenden Behörde
eine Arbeit od.er Lieferung an eine andere Firma
(Subunternehmer) weitervergeben. Auch in diesem

Falle bleibt er der Stadt gegenüber verantwortl ich.

A r t .  8
Varianten, Teil- und Gemeinschaftsangebot

1.  Dem Bewerber  is t  es gestat te t ,  Var ianten vorzuschla-
gen. Für diese hat er vol lständige und prüfbare
Unterlagen einzureichen. Bauherr und Baulei-tung
wahren das Urheberrecht an den Vorschlägen des Be-
werbers bezüglich Bauausführung oder Projektge-
staltung sowie an Plänen, Werkzeichnungen und Be-
rechnungen des Bewerbers.

2. Der Bevterber kann' \^Ienn es d.j-e Art seines Betriebes
er forder t ,  e in  Tei langebot  e inre ichen.

3. Angebote mehrerer Bewerber zur gemeinsamen Ueber-
nahme einer Arbeit oder Li-eferung sind zulässig,
\^tenn sie von säimtl ichen angeschlossenen Bewerbern
unterze ichnet  s ind.
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Ar t .  9
Entschädigung von Angeboten, Plänen, Mustern und
Modellen

1. Der Bewerber hat keinen Anspruch auf eine Vergütung
für die Ausarbeitung des Angebotes, für die Lieferung
von zugehör igen Skizzer l t  Spezia lp länen,  Pro jekte in-
gaben und Mustern. Sie bleiben Eigentum des Bewerbers.

2.  Vorbehal ten b le iben besondere schr i f t l iche Vere ln-
barungen. Ob und zu welchen Bedj-ngungen die Pläne,
Muster und Modelle in das Eigentum des Bauherrn
übergehen und von ihm verwendet werden dürfen, ist
schr i f t l i -ch zu vere inbaren.

3. ?tird der Bewerber vom Architekten oder Ingenieur
ausdrücklich zum Ausarbej-ten von Projekten und/oder
zum Aufstel len von Leistungsverzeichnissen beauftragt,
so sind diese Arbeiten vom Architekten oder fngenieur
angemessen zu entschädigen.

A r t . 10
Behandlung der Angebote

Submissj-onen mit öffentl icher Ausschrej-bung haben
Bewerber bei der Oeffnung der Angebote Zutri t t .

Ueber öffentl iche Ausschreibungen und beschränkte Vtett-
bewerbe wird ein Oeffnungsprotokoll  erstel l t .

IV. Das Vergebungsverfahren

Ar t . 11
Prüfung der Angebote

Die Angebote werden von den zuständigen Organen geprüft.
Bei offensi-chtl ichem lrrtum in der Kalkulation ent-
scheidet der Stadtrat über die Zulassunq ei-nes korri-
g ier ten Angebotes.

Bei.
d ie
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Ar t .  L2
Prüfung der Angebote

1.  Die Vergebung sol l  unter  Berücks icht igung der  Pre is-
würdigkeit des Angebotes nur an solche Bewerber er-
fol$en, die Gewähr für eine fach- und termingerechte
Ausführung bieten. Der Stadtrat ist bei der Vergebung
der  Arbei ten n icht  an d ie b i l l igs te Of fer te  gebunden.

Auf Abwechslung unter den Bewerbern und frühere gute
Leis tungen is t  zu achten.

2. In Ausnahmefällen kann der Stadtrat mit den für eine
Vergebung in Betracht kommenden Unternehmern ein
persön1i-ches Preisbereinigungsgespräch führen.

3. Ergibt die Prüfung der Angebote, dass durch Ring-
bi ldung offensichtl ich eine Preissteigerung bezweckt
wi rdr  so kann d ie zuständige Instanz d ie bet ref fende
Arbeit oder Lieferung freihändig vergeben oder die
Arbeit j-n Regie ausführen.

A r t .  13
Ausschluss eines Angebotes

Nicht zu berücksichtigen sind Angebote,

1. die den Bedingungen der Ausschreibung nicht
entsprechen,

2. die nach dem Eingabetermin eingereicht wurden,

3. wenn Merkmale ungenügender Erfahrung und Sach-
kenntnis oder des unlauteren Wettbewerbs vorl iegen.

A r t .  L4
Sperre von Arbeitsvergebungen

Aus schwerwiegenden Gründen kann der Stadtrat nach
Durchführung einer Untersuchung einen Bewerber für die
Dauer bis zu fünf Jahren von sämtl ichen städtischen
Aufträgen und Lieferungen ausschliessen.
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Ar t .  15
Die Vergebung

1. Ueber die Vergebung der Arbeiten oder Lieferungen
is t  e in  Protokol l  mi t  e inem Verzeichnis  a l ler
kontrol l ierten Angebote samt bereinigten Schluss-
Summen zu erstel len.

2. Den Bewerbern wird schrif t l ich mitgetej-It ,  wer den
Auftrag erhalten hat, und es steht ihnen frej-, das
Oeffnungs- und SchlussproLokoll  während der auf
diese Mittei lung folgenden fünf Arbeitstage einzu-
sehen. In besonderen Fällen wird das Oeffnungs-
und Schlussprotokol l  n icht  zur  Eins icht  aufgelegt .

3 .  Die vergebende Behörde is t  n icht  verpf l ichtet ,  d ie
Gründe ihres Entscheides bekanntzugeben.

V. Arbeitnehmerschutz

A r t .  t 6
Arbeitsbedingungen

Wer eine Arbeit oder Lieferung übernimmt, hat die in
seinem Gewerbe üblichen Arbeitsbedingungen, insbesondere
bezügl ich Arbei tszei t ,  Arbei ts lohn und Sozia l le is tungen,
e inzuhal ten.  A ls  übl ich gel ten vor  a l lem d ie jen igen
Arbeitsbedingungen, welche in Gesamt-Arbeitsverträgen
enthal ten s ind. .  Für  Arbei ten,  d ie  auf  dem P1atze Opf ikon
ausgeführ t  werden,  s ind d ie or tsübl ichen ver t rag l ichen
Abmachungen einzuhalten.

Dem Bauherrn s teht .  das Recht  zur  d ie  Einhal tung der
Arbeitsbedingungen auf den Baustel len und Werkplätzen
zu überprüfen. Dieses Kontrol lrecht wird auch den Ver-
tretern der Partner der Gesamt-Arbeitsverträge zuge-
standen.
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VI .  Inhal t  und Abschluss der  Ver t räge

Ar t .  17
Arten des Abschlusses

Dj-e Vergebung erfolgt durch einen schrif t l ichen Vertrag
oder  e in  Auf t ragsschre iben.

A r t .  18
Kontrol le ausserhalb des Bauplatzes

Die vergebende Behörde und die Bauleitung sind befugt,
auch diejenigen Vertragsarbeiten zu überwachen' die in
den von der Baustel le entfernten Werkstätten und !,Ierk-
plätzen ausgeführt werden, und sowohl hier als auch auf
den Baustel len diejenigen Proben und Untersuchungen vor-
zunehmen, die zur Feststel lung der vorschrif tsgemässen
Ausführung notwendig sind.

A r t .  19
Sicherheitsleistung des Bewerbers während der
Garant iezei t

1 .  Be i  A rbe i ten  ode r  L ie fe rungen  von  übe r  F r .  10 r000 . - -
hat der Bewerber in der Regel eine Sicherheitsleistung
von 10 B der gesamten Vergebungs- bzw. der Abrech-
nungssumme zu erbringen. Bei Aufträgen über
F r .  200 t  000 . - -  be t räg t  d j -ese  S iche rhe i t s le i s tung
5  Z ,  j edoch  m indes tens  F r .  20 t  000 . - -  und  i s t  beg renz t
au f  den  Höchs tbe t rag  von  F r .  1 ' 000 '000 . - - .

2 .  Die Sicherhei t  des Bewerbers is t  be i  Beginn der
Garant ie f r i -s t  auf  ihre Dauer  durch Sol idarbürgschaf t
zu  l e i s ten .

A r t . 20
Der schr i f t l iche Ver t rag

1.  Der  Ver t rag muss insbesondere enthal ten:

a) das Leistungsverzeichnis mit den zugehörigen
Mengen und Pre isen,
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b) die Vergebungsgrundlagen gemäss Art. 5,

c)  d ie  Zahlungsbedingung€nr  a l l fä l l ige Rabat te
und Skonti sowie die al lgemeinen Abzüge,

d) die Ausführungs- oder Liefertermine,

e) al l fälI ige Konventionalstrafen und Präimien,

f )  d ie  Sicherhei ts le is tung und deren Dauer .

2. Der rechtsgült ige Vertrag muss datiert und vom Be-
werber sowie vom Stadtrat und dem zuständigen
Ressor tvorstand unterze ichnet  se in.

VIIf . Schlussbestimmung

Ar t .  2L
fnkrafttreten

Diese Verordnung tr i t t  am in  K ra f t .  "

Sl imtl iche Fraktionen erklären Eintreten auf die Vorlage.

Iüerner Kobel, Präsident der GPK, erläutert den Antrag
der Geschäf tsprüfungskommission.

Die Beratung der Verordnung wird art ikelweise vorge-
nof l Imen.  Die Ar t ike l  1  b is  5 pass ieren d iskuss ions los
und werden gemäss Vorlage genehmigt.

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt zu ArL. 6
Abs.  I  fo lgende Fassung:

"Die öf fent l iche Ausschre ibung er fo lg t  durch d ie amt-
l ichen Publ ikat ionsorgane,  er forder l ichenfa l ls  durch
das Kantonale Amtsblat t  und d ie Fachpresse."
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Peter Hasslinger stel l t  zu ArE. 6 Abs. 2 folgenden
@ae:

"Bein beschränkten Vtettbewerb werden die Bewerber durch
di rekte schr i f t l iche Mi t te i lung e ingeladen,  wobei  d ie
ortsansässigen Bewerber angemessen zu berücksichtigen
si -nd.  "

Dieser Aenderungsvorschlag unterl iegt in der Abstimmung
mit  2  gegen 27 St immen.

Damj-t ist Art ikel- 6 unter Berücksichtigung der Aenderung
in Abs.  I  genehnigt .  Die Ar t ike l  7  b is  11 geben zu
keinen Diskussionen Anlass und f inden die Zustimmung
des  Ra tes .

Dj-e Geschäftsprüfungskommission beantragt, Art ikel L2
Abs.  I  und 2 wie fo lg t  zu fassen:

"Die Vergebung soll  unter Berücksichtigung der Preis-
würdj-gkeit des Angebotes nur an solche Bewerber er-
folgen, die Gewähr für eine fach- und termj-ngerechte
Ausführung bieten. Der Stadtrat ist bei der Vergebung
der Arbeiten nicht an die bi l l igste Offerte gebunden.

Bei gleichwertigen Angeboten ist den in der Stadt
Opfikon niedergelassenen Bewerbern der Vorzug zu
geben. Auf Abwechslung unter den Bewerbern und frühere
gute Leis tungen is t  zu achten.  "

In  der
Stimmen

Abstimmung wird dem Antrag der GPK mit 30 gegen 5
zugestimmt.

Peter  Hassl inger  beantragt ,  Ar t ike l  12 Abs.  1  und 2 wie
fo lgt  zu ändern:

"Die Vergebung soll  unter Berücksichtigung der Preis-
würdigkeit des Angebotes in der Regel an einheimische
oder dann an solche Bewerber erfolgen, die Gewähr für
eine fach- und termingerechte Ausführung bieten. Der
Stadtrat  ls t  dabei  n icht  an d le b i1 l igste Of fer te  ge-
bunden.
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L7 St im-

Bei gleichwertigen Angeboten ist den in der Stadt
Opfikon n5-edergelassenen Bewerbern der Vorzug zu geben.
Auf Abwechslung unter den Bewerbern ist zu achten."

Bruno Tantanini beantragt, Abs. 3 (Preisberei-nJ-9ungs-

f f i l ich wegzulassen.

Dieser Antrag wird von Hans Leemann unterstüLzt.

Stadtrat  Heinz Bj -anchi  vot ier t ,  dass d ie s tadt rät l iche
Fassung belassen werde.

Der Antrag Tantaninj- vereinigt
Für  den Antrag des Stadtrates

7 Stimmen auf sich.
werden 24 Stimmen abge-

geben .

Peter  Hassl inger  z ieht  se inen Antrag zurück.

Die Ar t ike l  13 und 14 werden st i l lschweigend gutge-
he i ssen .

Bei  Ar t ike l  15 Abs.  2  beantragt  Urs von Tobe1,  dass der
le tz te SaEz (" rn besonderen Fä1len wj - rd das Oef fnungs-
und Schlussprotokol l  n icht  zur  Eins icht  aufgelegt . " )  zr t
s t re i chen  se i .

Die Abstimmung ergibt 14 Stimmen für Streichung,
men werden für die Belassung in vorgeschlagener Form ge-
zäh l t .

Der Antrag von Tobel ist somit abgelehnt.

Die Ar t ike l  16 b is  21 geben zu ke iner  Diskuss ion Anlass
und werden genehmigt.

In der Schlussabstimmung vereinigt die Submissionsver-
ordnung unter Berücksichtigung der beschlossenen Aende-
rungen a l le  35 St immen des Rates auf  s ich.
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6.  Fragestunde gemäss S 65 der  Geschäf tsordnung

Folgende Fragen werden beantwortet:

Glat thofsaal

- Mittel- /  Iangfrist ige Finanzplanung

Kommission Schulanlage Halden

- Mitarbeit Jugendlicher in Kommissionen

-"  Jugend-  und Fre ize i thaus

Lichtsignalanlage Glatthofkreuzung

- Nordumfahrung

- verkehr im Dorflcern opfikon und Hardwald-strassen

Rettungseinsätze der Feuerwehr bei Hochhäusern

Kandelaberauswechslung an der lvtargarethenstrasse

24L
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Schluss der  Si tzung

Gegen die Geschäftsführung werden keine Einwendungen
erhoben.

Der Ratspräsident macht die Ratsmitgl ieder auf die
Rekursmöglichkeit aufmerksam .

Die nächste Si tzung f indet  am 30.  Juni  L975 stat t .

Für r ichtiges Protokoll

Der Ratssekretär
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Protokoll geprüft

Der Ratspräsident
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Der l. Vizepräsident

Der 2. Vizepräsident


